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Monatslohn Monatslohn

Rm. 222.— Rm. 675.—
Fir Ledige 23.92 131.82
Fir kinderlos verheiratete, Ehedauer mehr als 5 Jahre 17.68 102.44
Fir kinderlos Verheiratete, Ehedauer weniger als 5 Jahre 11.44° T2
Fir Verheiratete mit 1 nichtjidischem Kind 8.32 60.58
Fir Verheiratete mit 2 nichtjidischen Kindern 5.98 47.32
Fir Verheiratete mit 3 nichtjidischen Kindern 2.60 27.56
Fir Verheiratete mit 4 nichtjiidischen Kindern — 15.08

Man sieht hier — nebenbei gesagt — deutlich die starke Ermissigung der

Steuern zugunsten kinderreicher Familien als bevolkerungspolitische Massnahme
und die auch bei uns praktizierte stirkere Heranziehung der hoheren Gehilter.

Es wire willkirlich, nach diesen blossen Randbemerkungen zu einem Buch,
genaue Vergleiche mit der Stellung und der Arbeit der Fouriere anstellen zu
wollen. Es sei aber doch gestattet zum Schluss zwei auffallende Tatsachen fest-
zuhalten: Da zeigt sich einmal, dass unserm Einheits-Rechnungsfithrer eine viel
grossere Selbstidndigkeit und Freiheit zugesprochen ist. Damit wichst auch seine
Verantwortlichkeit. Unser Fourier arbeitet nicht unter der Oberaufsicht und An-
leitung des Feldweibels, sondern ist diesem, wenn auch noch nicht formell, so
doch materiell gleichgestellt. — Anderseits fillt uns auf — trotzdem bei uns
immer wieder das Gegenteil behauptet wird — dass unsere Komptabilitit einfach
ist und dass gerade in letzter Zeit viel geschehen ist, um sie zu vereinfachen. Die
vielen formellen Vorschriften bei der deutschen Armee, die hier zum Teil dar-
gelegt wurden, zeigen diese Tatsache mit besonderer Deutlichkeit.

Abgrenzung zwischen Lohnausfallentschadigung

und Notunterstiitzung.
Von Hptm. G. Vogt.

Da es fur die Rechnungsfihrer und fir die Auskunftsstellen in den Einheitea
etwas schwierig ist, zu entscheiden wann die Lohnausfallentschidigung und die
Notunterstiitzung in Betracht kommen, so diirfte die folgende Abgrenzung einem
praktischen Bediirfnis entsprechen:

Anspruch auf die Lohnausfallentschidigung hat, wer vor dem Diensteintritt
in einem Anstellungsverhiltnis gestanden ist. In gleicher Weise kann der Wehr-
mann die Lohnausfallentschidigung beanspruchen, der beim Einriicken stellenlos
war, aber sich iiber 150 Arbeitstage, resp. 120 Tage fiir Taglohner in der Land-
wirtschaft oder im Baugewerbe, oder 90 Tage fiir Saisonstellen, in dem Zeitraum
eines Jahres vor dem Einriicken ausweisen kann.

I.

In folgenden Fillen kommt nicht die Lohnausfallentschidigung, sondern die
Notunterstiitzung in Betracht, sofern im {ibrigen die Bestimmungen der Verordnung
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vom 9. Januar 1931 iber die Unterstiitzung der Angehérigen von Wehrminnern

erfallt sind:

1.Der beim Einrticken stellenlose Wehrmann kann die zur Bezugsberechtigung
fur dic Lohnausfallentschidigung erforderliche Anzahl von 150 Arbeitstagen
nicht nachweisen (resp.120 Tage fiir Taglohner, oder 90 Tage fiir Saison-
stellen). Art. 2, Absatz 1 des Bundesratsbeschlusses vom 20. Dezember 1939 und
Art.3 der ,,Verbindlichen Weisungen™ des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes
vom 27. Januar 1940.

2.Die Mindestdauer der Aktivdienstzeit von 14 Tagen ist nicht erreicht. Art.2,
Absatz 2 des Bundesratsbeschlusses vom 20. Dezember 1939 und Art. 4, Absatz 2
der ,,Verbindlichen Weisungen™ des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes vom
27. Januar 1940. Dabei werden Auspahmen hinsichtlich der 14-tigigen Militdr-
dienstleistung von Seiten des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes vorbehalten.
Diese 14 Aktivdiensttage sind in der Regel in ununterbrochener Reihenfolge
zu bestehen. Beim Vorliegen besonderer Verhiltnisse, in denen in regelmissiger
Folge, aber jeweilen nur fir kurze Zeit Militirdienst zu leisten ist, kann das
Eidg. Volkswirtschaftsdepartement gemiss Art. 4, Absatz 2 seiner am 27. Januar
1940 erlassenen ,,Verbindlichen Weisungen™ Ausnahmen festsetzen. Am 22. April
1940 hat das Eidg. Volkswirtschattsdepartement eine solche Bewilligung erteilt,
soweit die Angehorigen der Wehrpflichtigen von Minengruppen und Flieger-
beobachtungsposten in Betracht kommen. Fiir die Angehérigen dieser Wehr-
pilichtigen dirfen demnach die Arbeitgeber von sich aus Lohnausfallentschidi-
gung ausrichten, auch wenn die einzelne Dienstleistung jeweilen weniger als 14
Tage dauert. Voraussetzung ist jedoch, dass der Militirdienst in regelmissiger
Folge geleistet wird. '

3. Als Grenzginger ist der Wehrmann in einem auslindischen Betrieb angestellt,
wohnt aber in der Schweiz.

II.

Der Wehrmann kann neben der Lohnausfallentschidigung Anspruch auf den
Bezug einer zusitzlichen Notunterstiitzung erheben. Massgebend fiir die Fest-
setzung der zusitzlichen Notunterstiitzung sind die Vorschriften der Verordnung
vom 9. Januar 1931.

Gemiiss Art. 41 der ,,Verbindlichen Weisungen® kann eine zusitzliche Not-
unterstitzung nur dann in Frage kommen, wenn
a) die Lohnausfallentschidigung nur Fr. .50 betrigt, oder
b) nur eine Haushaltungsentschidigung ohne Kinderzulage ausgerichtet wird.

Dagegen kann eine zusitzliche Notunterstiitzung nicht bewilligt werden, wenn
auf Grund von Art.40 der ,,Verbindlichen Weisungen® eine zusitzliche Lohn-
ausfallentschidigung ausbezahlt wird. Es ist mgglich, dass Art.41 der ,Ver-
bindlichen Weisungen* des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes in Zukunft noch
eine gewisse Erweiterung erfahren wird, im Sinne eines Entgegenkommens gegen-
tiber den Wehrminnern.
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ITT.
Es verbleitben bis auf weiteres bei der Notunterstiitzung:

1. Die Auslandschweizer mit Ausnahme derjenigen Schweizer, welche zwar im
Ausland wohnen, jedoch in einem in der Schweiz liegenden Betriebe arbeiten.
Art. 1, Absatz 2 der ,,Verbindlichen Weisungen®. Zur Zeit wird geprift, ob
nicht auch die Auslandschweizer unter die Lohnersatzordnung gestellt werden
konnen.

2. Rekruten, sofern sie das 25. Altersjahr noch nicht vollendet haben. Art. 4,
Absatz 1 der ,,Verbindlichen Weisungen®™.

3.Landwirte und selbstindig Erwerbende konnen weiterhin bis zur Einfiihrung
einer besonderen Verdienstausfall-Beihilfe Anspruch auf die Notunterstiitzung
erheben. Steht ein Landwirt oder selbstindig Erwerbender gleichzeitig in einem
Dienstverhiltnis (z. B.als Arbeiter, Angestellter, Taglohner), so ist grund-
satzlich zu priifen, ob er auf Grund dieses unselbstindigen Erwerbes Anspruch
hat aut Lohnausfallentschidigung. Ist dies der Fall, so kommt eine Notunter-
stiitzung nicht mehr in Betracht fiir allfdlligen Verdienstausfall aus selbstindigem
Erwerb. (Unter Vorbehalt von Art.41 der ,,Verbindlichen Weisungen™). In
Grenzfillen hat die Lohnausgleichskasse eine Bescheinigung auszustellen, wenn
der Wehrmann nicht von thr fiir die Auszahlung der Lohnaustallentschidigung
angenommen wird.

Urlaubswesen.

Vorwort der Redaktion: Wir geben anmit zwei Einsendungen Raum, die sich mit
der Kontrolle der Urlauber im Soldbeleg sowie im Standort- und Bestand-Beleg be-
fassen. Die bisher giiltige Urlaubsregelung ist zwar durch die 2. Generalmobilmachung
wieder iiberholt worden, doch bieten die Vorschlige fir spitere Dienste wertvolle Winke.

W.
Kontrolle der Uriauber.

Von Fourier Baumgartner Titus.

Ueber das Urlaubswesen und deren Kontrolle ist im Aktivdienst schon viel
geschrieben worden; es ist dies fiir den Rechnungsfiihrer auch ein so wichtiger
Faktor, dass er dieser Arbeit die grosste Sorgfalt schenken muss. Wenn im
,,Fourier® nochmals dieses Thema besprochen werden soll, so deshalb, um jedem
Rechnungsfithrer verschiedene Kontrollen zu zeigen, damit er die geeignetste
wihlen kann.

Fir jeden Wehrmann der Einheit, sowie der zugeteilten Mannschaften wird
eine Kontrollkarte, gemiss nachstehender Abbildung, ausgestellt. In einem Karten-
kasten ist der Bestand folgendermassen zusammengestellt und mit Kartenreiter

geordnet:
1. Offiziere
2. Unteroffiziere
3. Mitr. (untergeordnet von A—Z7)
4. Fhr. (untergeordnet von A—Z)
5.Vom E.M. D. Dispensierte
6.In andere Einheiten Uebergetretene
7. Aus div. Grinden Entlassene (z.B. M.S.A.)



	Abgrenzung zwischen Lohnausfallentschädigung und Notunterstützung

